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1. PRÜFUNGSAUFTRAG

Der Vorstand des

Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) e. V.
Berlin

- nachfolgend auch Verein oder DeZIM genannt - beauftragte uns mit der Prüfung der Jahres-
rechnung - bestehend aus Einnahmen- und Ausgabenrechnung und Vermögensrechnung -
zum 31. Dezember 2024 (Anlagen 6.1.2 bis 6.1.3) unter Einbeziehung der Buchführung für
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024.

Die gesetzlich nicht vorgeschriebene Prüfung erfolgte auf der Grundlage von § 12 Abs. 2 der
Satzung und des vom Vorstand erteilten Auftrags.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die an-
wendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Über das Ergebnis der Prüfung berichtet dieser Prüfungsbericht, der gemäß den IDW Prü-
fungsstandards: Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450
n. F. (10.2021)) sowie die Prüfung von Vereinen (IDW PS 750) erstellt wurde. Die geprüfte
Jahresrechnung besteht aus Einnahmen- und Ausgabenrechnung, der Vermögensübersicht
sowie Anhang zur Jahresrechnung.

Dem Auftrag liegen die als Anlage 6.2 beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für
Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fas-
sung vom 1. Januar 2024 zugrunde. Die Höhe unserer Haftung bestimmt sich nach § 323
Abs. 2 HGB. Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftrags-
bedingungen maßgebend.

Dieser Prüfungsbericht ist an den Verein gerichtet.
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2. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

2.1 Sonstige für die Überwachung des Vereins wesentliche Informationen

Der Verein erstellte die Einnahmen- und Ausgabenrechnung für die Geschäftsjahre vor 2022
auf Basis von in einem Tabellenkalkulationsprogramm zusammengefassten Daten zu den ein-
zelnen Geschäftsvorfällen.

Wir haben darauf hingewiesen, dass dieses Vorgehen in der Vergangenheit erhebliche zusätz-
liche Dokumentationsanforderungen nach sich zieht, um insgesamt noch den Grundsätzen
ordnungsmäßiger Buchführung genügen zu können (Journalfunktion, keine Sicherstellung
des Radierverbotes). Wir haben ferner darauf hingewiesen, dass bei Prüfungen Dritter diese
Form der Buchführung beanstandet werden kann.

Seit dem Geschäftsjahr 2022 wird eine den Grundsätzen der ordnungsmäßigen Buchführung
entsprechende Software eingesetzt.

2.2 Erläuterungen zur Geschäftsentwicklung des Vereins

Die Einnahmen- und Ausgabenrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember
2024 schließt mit einem Fehlbetrag von TEUR 378 ab.

Der Verein weist zum 31. Dezember 2024 Vermögensgegenstände von TEUR 1.429 und
Schulden von TEUR 283 aus. Das sich ergebende Reinvermögen/Eigenkapital beträgt
TEUR 1.146.
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3. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

3.1 Gegenstand der Prüfung

Erstellung, Aufstellung, Inhalt und Ausgestaltung der Buchführung und der Jahresrechnung
vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie der dazu eingerichteten internen
Kontrollen liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Vereins.

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten pflichtgemäßen Prü-
fung und der uns erteilten Aufklärungen und Nachweise ein Urteil über die Jahresrechnung
abzugeben. 

Die Beurteilung der Angemessenheit des Versicherungsschutzes des Vereins, insbesondere ob
alle Wagnisse bedacht und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand des uns erteil-
ten Auftrags zur Prüfung der Jahresrechnung.

Bei Durchführung der Prüfung haben wir die in den Prüfungsstandards des IDW niedergeleg-
ten Grundsätze der Prüfung von Vereinen (IDW PS 750) beachtet. Danach haben wir unsere
Prüfung so angelegt, dass wir Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschrif-
ten, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes
der Jahresrechnung und Finanzlage wesentlich auswirken, erkennen konnten. Gegenstand
unseres Auftrags waren weder die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände,
wie z.B. Unterschlagungen oder sonstige Untreuehandlungen, und außerhalb der Rechnungs-
legung begangener Ordnungswidrigkeiten noch die Beurteilung der Effektivität und Wirt-
schaftlichkeit der Geschäftsführung. Prüfungsplanung und Prüfungsdurchführung haben wir
jedoch so angelegt, dass diejenigen Unregelmäßigkeiten, die für die Rechnungslegung we-
sentlich sind, mit hinreichender Sicherheit aufgedeckt werden. Die gesetzlichen Vertreter des
Vereins sind für die Einrichtung und Durchsetzung geeigneter Maßnahmen zur Verhinderung
bzw. Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten verantwortlich.

Dazu haben wir die Buchführung und die Jahresrechnung zum 31. Dezember 2024, beste-
hend aus Einnahmen- und Ausgabenrechnung und Vermögensrechnung, des Deutsches
Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) e. V., Berlin, geprüft.

Im Rahmen des uns erteilten Auftrages haben wir die Einhaltung der gesetzlichen Vorschrif-
ten über die Jahresrechnung sowie die Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung geprüft. Dagegen war die Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften sowie die Aufde-
ckung und Aufklärung von Ordnungswidrigkeiten und strafrechtlicher Tatbestände, soweit sie
nicht die Ordnungsmäßigkeit der Jahresrechnung betreffen, nicht Gegenstand unserer Prü-
fung der Jahresrechnung.

Unserem geschäftsrisikoorientierten Prüfungsansatz gemäß haben wir eine am Geschäftsrisi-
ko des Vereins ausgerichtete Prüfungsplanung durchgeführt. Diese Prüfungsplanung erfor-
dert unser Verständnis der Geschäftstätigkeit des Vereins auf der Grundlage von Auskünften
der gesetzlichen Vertreter sowie anderer Auskunftspersonen und einer grundsätzlichen Beur-
teilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems des Vereins.

Mit diesem Verständnis haben wir ein prüffeldbezogenes risikoorientiertes Prüfungspro-
gramm entwickelt, das auf der Grundlage der festgestellten unternehmens- und prüffeldbe-
zogenen Risikofaktoren unter Einbeziehung der Beurteilung der Wirksamkeit des rechnungs-
legungsbezogenen internen Kontrollsystems des Vereins Schwerpunkte, Art und Umfang der
Prüfungshandlungen festlegt.
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Unsere Prüfung der Jahresrechnung schließt die Prüfung der Nachweise für die Aufstellung
und die Angaben im Jahresabschluss unter Verwendung von Auswahlverfahren ein. 

Unsere Tätigkeiten umfassen einzelfallorientierte Prüfungshandlungen sowie Aufbau- und
Funktionsprüfungen. Bei der Festlegung unseres Prüfungsprogramms haben wir die Grund-
sätze der Wesentlichkeit und der Risikoorientierung beachtet und daher unser Prüfungsurteil
auf Basis einer bewussten risikoorientierten Auswahl bzw. von Stichproben getroffen.

Insbesondere wurden folgende Prüfungshandlungen durchgeführt:

Im Rahmen der Einzelfallprüfung von Posten der Jahresrechnung des Vereins haben wir den
Vereinsregisterauszug sowie sonstige Geschäftsunterlagen eingesehen. Zur Prüfung der ge-
schäftlichen Beziehungen mit Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten haben wir uns zum
31. Dezember 2024 eine Bankbestätigung zukommen lassen.

Die von uns bei der Abschlussprüfung gesetzten Prüfungsschwerpunkte waren die Erfassung
der Einnahmen aus von der öffentlichen Hand gewährten und zweckgebundenen Fördermit-
teln sowie die Erfassung der Einnahmen aus durchgeführten Drittmittelprojekten in der Jah-
resrechnung. Zudem war die zutreffende Erfassung von Ausgaben, insbesondere im Bereich
der Personalausgaben und sonstigen Sachausgaben, ein Schwerpunkt in der Prüfung.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unser
Prüfungsurteil bildet.

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden uns durch die gesetzlichen Ver-
treter erteilt. Die gesetzlichen Vertreter bestätigten uns die Vollständigkeit der Jahresrech-
nung zum 31. Dezember 2024 am 30. Juni 2025 schriftlich.

Die Prüfung führten wir  in den Monaten Mai bis Juni 2025 durch.

Die Prüfung wurde am 30. Juni 2025 abgeschlossen.
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4. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Nach unseren Feststellungen gewährleistet der im Berichtsjahr angewandte Kontenplan eine
klare und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffes. Die Geschäftsvorfälle wurden voll-
ständig, fortlaufend und zeitgerecht erfasst. Die Belege wurden ordnungsgemäß angewiesen,
ausreichend erläutert und übersichtlich abgelegt. Die Jahresrechnung wurde aus der Buchfüh-
rung zutreffend entwickelt und des Vereins erstellt.

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem gewährleistet eine vollständige, richti-
ge und zeitnahe Erfassung, Verarbeitung und Aufzeichnung der Daten der Rechnungslegung.

Bei unserer Prüfung haben wir keine Sachverhalte festgestellt, die dagegen sprechen, dass die
des Vereins getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die
Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und hierfür eingesetzten IT-Systeme zu ge-
währleisten.

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach unseren Feststel-
lungen in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften. Die aus den weiteren
geprüften Unterlagen entnommenen Informationen wurden in allen wesentlichen Belangen
ordnungsgemäß in Buchführung und Jahresrechnung abgebildet.

4.1.2 Jahresrechnung (Einnahmen- und Ausgabenrechnung und Vermögensrech-
nung)

In der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 des DeZIM
wurden die gesetzlichen Rechenschaftspflichten für Vereine einschließlich der Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung in allen wesentlichen Belangen beachtet.

Aufgrund unserer Prüfung kommen wir zu dem Ergebnis, dass die Jahresrechnung zum
31. Dezember 2024 ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Un-
terlagen abgeleitet worden ist und in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschrif-
ten entspricht.
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5. BESCHEINIGUNG

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 30. Juni 2025
die folgende Bescheinigung nach IDW PS 750 erteilt:

„Bescheinigung des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) e. V., Berlin:

Wir haben die Jahresrechnung - bestehend aus Einnahmen-/Ausgabenrechnung und Vermö-
gensrechnung sowie Anhang - unter Zugrundelegung der Buchführung des Deutschen Zen-
trums für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) e.V., Berlin für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung der Jah-
resrechnung nach den gesetzlichen Vorschriften und ihre Auslegung durch die IDW Stellung-
nahme zur Rechnungslegung: Rechnungslegung von Vereinen (IDW RS HFA 14) liegen in der
Verantwortung des Vorstands des Vereins. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von
uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über die Jahresrechnung unter Zugrundelegung
der Buchführung abzugeben.

Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Prüfung von Verei-
nen (IDW PS 750) vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen,
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung der Jahresrechnung wesentlich
auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungs-
handlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und recht-
liche Umfeld des Vereins sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rah-
men der Prüfung werden Nachweise für die Angaben in Buchführung und Jahresrechnung
überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der
angewandten Grundsätze zur Rechnungslegung und der wesentlichen Einschätzungen des
Vorstands. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage
für unsere Beurteilung bildet.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht
die Jahresrechnung den gesetzlichen Vorschriften und ihrer Auslegung durch den IDW RS
HFA 14.

Wir erteilen diese Bescheinigung auf Grundlage des mit dem Verein geschlossenen Auftrags,
dem, auch mit Wirkung gegenüber Dritten, die beiliegenden Allgemeinen Auftragsbedingun-
gen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 01. Januar 2024 zu
Grunde liegen."

Berlin, den 30. Juni 2025

Rödl & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez.  Fehlauer gez.  Fischl
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

(An dieser Stelle endet die Wiedergabe der Bescheinigung.)“ 
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Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften  unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Grundsätze ordnungs-
mäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.).

Eine Verwendung der oben wiedergegebenen Bescheinigung außerhalb dieses Prüfungsbe-
richts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe der
Jahresrechnung in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor un-
serer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unsere Bescheinigung zitiert oder auf unsere
Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Berlin, den 30. Juni 2025

Rödl & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Fehlauer Fischl
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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6. ANLAGEN ZUM PRÜFUNGSBERICHT

6.1 Jahresrechnung und Bescheinigung

6.1.1 Einnahmen- und Ausgabenrechnung zum 31. Dezember 2024

6.1.2 Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2024

6.1.3 Anhang zur Vermögensrechnung und Einnahmen- und Ausgaben-
rechnung des Jahres 2024

6.2 Allgemeine Auftragsbedingungen





Anlage 6.1.1

6.1.1 Einnahmen- und Ausgabenrechnung zum 31. Dezember 2024





Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung DeZIM e.V., Berlin

Einnahmen-Ausgaben-Rechnung für das Wirtschaftsjahr 2024

Bezeichnung Jahr 2024 Jahr 2023

in € in €

14.458.746,45 13.234.510,86

Zuwendungen Institutsaufbau/institutionelle Förderung 5.115.700,00 4.823.700,00

Vergütungen - Zweckbetrieb (Auftragsforschung) 113.855,25 0,00

Einnahmen aus der Auftragsforschung und wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb 985.761,53 306.810,18

Zuwendungen Förderprojekte 8.177.992,04 8.067.355,69

Rückzahlungen von Weiterleitungsempfängern (Zuwendungen) - Ideeller Bereich 20.552,88 0,00

Erstattungen vom Finanzamt 0,00 0,00

Sonstige Einnahmen 44.884,75 36.644,99

./. 14.773.876,45 13.018.366,22

Personalausgaben 10.432.250,25 8.786.662,82

Mietausgaben 555.530,40 487.810,84

Sonstige Sachausgaben 2.383.108,94 2.594.111,43

Ausgaben für Umbauarbeiten 9.661,83 26.830,67

Ausgaben für die Rückzahlung erhaltener Fördermittel 384.953,34 324.466,29

Ausgaben für Dienstreisen 162.620,93 121.579,05

Zahlungen an Weiterleitungsempfänger 641.314,14 676.905,12

Zahlungen an Finanzamt außer Lohnsteuer 204.436,62 0,00

= -315.130,00 216.144,64

0,00 0,00

./. 62.459,77 85.434,43

= -62.459,77 -85.434,43

-377.589,77 130.710,21

+ 1.463.201,00 1.332.490,79

= 1.085.611,23 1.463.201,00

Berlin, den 30. Juni 2025

Prof. Dr. Naika Foroutan Prof. Dr. Frank Kalter Volker Knoll-Hoyer

Verminderung/Erhöhung des Finanzmittelfonds (c) = (a) + (b)

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (d)

Finanzmittelfonds am Ende der Periode (e) = (c) + (d)

Einnahmen aus laufender Tätigkeit

Ausgaben aus laufender Tätigkeit

Einnahmenüberschuss aus laufender Tätigkeit (a)

Einnahmen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens

Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen

Ausgabenüberschuss aus der Investitionstätigkeit (b)

Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) e.V.





Anlage 6.1.2

6.1.2 Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2024





Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung DeZIM e.V., Berlin

Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2024

Bezeichnung Jahr 2024 Jahr 2023
in € in €

Vermögensgegenstände 1.429.147,79 2.005.209,35
Sachanlagen 177.704,00 199.695,62
Zahlungsmittel 1.085.611,23 1.463.201,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 64.327,92 240.808,09
Übrige Vermögensgegenstände 101.504,64 101.504,64

Eigenkapital und Schulden 283.067,05 827.863,02
Verbindlichkeiten aus institutioneller Förderung 101.504,64 118.283,42
Verbindlichkeiten aus Projektförderungen 125.925,63 619.851,38
Übrige Verbindlichkeiten 55.636,78 89.728,22

Reinvermögen/Eigenkapital 1.146.080,74 1.177.346,33

Prof. Dr. Naika Foroutan   Prof. Dr. Frank Kalter Volker Knoll-Hoyer

Berlin, den 30. Juni 2025



Anlage 6.1.3

6.1.3 Anhang zur Vermögensübersicht und Einnahmen- und Ausgabenrechnung
des Jahres 2024





Anhang zur Vermögensübersicht und Einnahmen- und Ausgabenrechnung des Jahres 2024 

Nachstehend geben wir Erläuterungen zu einzelnen Posten des Abschlusses wie folgt: 

- Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten abzüglich zeitanteiliger linearer Abschreibungen

in der Vermögensübersicht dargestellt.

- Die angesetzten Nutzungsdauern orientieren sich an den steuerlichen AfA-Tabellen.

- Die übrigen Vermögenswerte sowie die Schulden werden zum Nominalwert dargestellt.

Die Verringerung der Nettovermögensposition ergibt sich aus den allgemeinen gesellschaftlichen 

Preisindex-Entwicklungen, hier insbesondere bei den Mietkosten wie auch beauftragten 

Dienstleistungen. Weiterhin wurde der DeZIM e.V. in 2024 erstmals durch den Wissenschaftsrat 

hinsichtlich seiner wissenschaftlichen Arbeit und Entwicklung evaluiert. Diese Evaluierung des 

Institutes ist aus Sicht des Vorstandes für die zukünftige Positionierung und Reputation in der 

Wissenschaftslandschaft Deutschland sowie der Integrations-, Migrations-, Diskriminierungs- und 

Rassismusforschung essenziell, so dass für die Vorbereitung und Durchführung zusätzliche Mittel aus 

dem Vermögen freigegeben worden sind.  

Berlin, den 30. Juni 2025 

Prof. Dr. Naika Foroutan  Prof. Dr. Frank Kalter Volker Knoll-Hoyer 





Anlage 6.2

6.2 Allgemeine Auftragsbedingungen
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